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ANZEIGE

PETER V. KUNZ – Für Finanz-KMU – also Klein- und Regionalbanken  
und unabhängige Vermögensverwalter – stellt die zunehmende Regulierung  
in der Schweiz ein ernsthaftes Problem dar, sagt der Wirtschaftsprofessor.

«Nicht mehr, sondern besser»
Schweizerische Gewerbezeitung: 
Wie beurteilen Sie die regulatori-
schen Rahmenbedingungen des 
Finanzplatzes Schweiz?
Peter V. Kunz: In den letzten ca. 
zehn Jahren, also seit der Finanz-
krise, haben die Regulierungen inter-
national zugenommen. Die Schweiz 
hat mitgemacht und intensiv regu-
liert. Im internationalen Vergleich 
werden der Finanzplatz Schweiz 
und insbesondere die Grossbanken 
aber nicht übermässig belastet. Zu-
dem helfen starke Regulierungen 
nicht zuletzt der Reputation.

«DIE RISIKEN BEI GROSS-
BANKEN SIND VIEL 

GRÖSSER ALS BEI DEN 
FINANZ-KMU.»

Und wie steht es um die Rahmen-
bedingungen für Finanz-KMU?
Finanz-KMU gibt es insbesondere 
bei den Banken, also Klein- und Re-
gionalbanken, sowie bei den unab-
hängigen Vermögensverwaltern. Für 
diese Unternehmen stellt die zuneh-
mende Regulierung in der Schweiz 
ein ernsthaftes Problem dar, gerade 
im Hinblick auf die damit ver-
bundenen Kosten (Stichwort: Com-
pliance). Die Regulierungs- und Auf-
sichtskosten werden ohne Zweifel 
den aktuellen Konsolidierungsdruck 
bei den Finanz-KMU beschleunigen.

Wie beurteilen Sie das Wirken 
der Eidgenössischen Finanz-
marktaufsicht FINMA?
Im Kernbereich der FINMA, nämlich 
bei der eigentlichen Aufsicht über 
die Finanzintermediäre, leistet sie 
durchaus gute Arbeit. Teilweise  
erscheint sie mir aber etwas zu 
«scharf», weil bei der Aufsicht der 
Risikoansatz stärker gewichtet  
werden müsste: Die Risiken bei den 
Grossbanken sind viel grösser als  
bei den Finanz-KMU, die insofern 
erheblich «sanfter» beaufsichtigt 
werden sollten.

Von verschiedenen Seiten wird die 
FINMA kritisiert, weil sie ohne 
Grundlage reguliere, und das erst 
noch unverhältnismässig. Was 
halten Sie von dieser Kritik?
Ich bringe diese Kritik schon seit 
mehr als zehn Jahren immer wieder 

vor und habe sie kürzlich in einer 
wissenschaftlichen Studie belegt. Im 
Zentrum meiner Kritik stehen die  
so genannten Rundschreiben der 
FINMA, die teils klar ausserhalb 
ihres Kompetenzbereichs sind und 
faktisch wirken wie Gesetze, obwohl 
es sich einzig um die durchaus  
parteiische Perspektive der FINMA 
handelt. Ich sehe bei diesen Regu-
lierungen der FINMA erhebliche 
rechtsstaatliche Defizite.

«DIE POLITIK  
SOLL NICHT MEHR,  

SONDERN  
BESSER REGULIEREN.»

Sind diese Probleme auf Fehler im 
Gesetz, also im Auftrag, oder auf 
Übereifer in der Umsetzung des 

Auftrags durch die FINMA  
zurückzuführen?
Die FINMA interpretiert ihren Hand-
lungsspielraum schon sehr weit, 
doch sie macht nur, was ihr die Poli-
tik bis anhin erlaubt. Ich mache der 
FINMA nicht einen moralischen Vor-
wurf, dass sie aktiv wird, doch der 
Bundesrat und das Parlament haben 
die rechtsstaatliche Pflicht, einer  
Behörde klare Grenzen zu setzen. 
Insofern geht mein Vorwurf eher an 
die Politik, die sich zu wenig darum 
gekümmert hat. Der Bundesrat liess 
vor einigen Jahren ein Gutachten  
erstellen, das im Ergebnis festhielt: 
«Es ist alles gut» – das war und ist 
weit von der Realität weg.

Ist es nicht im Sinne des Finanz-
platzes, dass die Finanzmarktauf-
sicht eine starke Stellung ein-
nimmt?
Ja, absolut – aber sicherlich nicht 
ausserhalb der rechtsstaatlichen 
Grundlagen; die Legalität, die Ver-
hältnismässigkeit etc. müssen auch 
bei der FINMA die Leitsterne ihrer 
Tätigkeit sein. Ich will die FINMA 
nicht schwächen, ganz im Gegenteil, 
persönlich würde ich ihr sogar eine 
Bussenkompetenz zugestehen. Doch 
die FINMA braucht eine bessere 
Rechtsgrundlage für ihre Aktivi-
täten.

Was kann die Politik tun, um die 
FINMA zurück zu ihrem Auftrag 
zu führen?
Die Politik sollte nicht mehr, sondern 
besser regulieren. Das Parlament 
müsste beispielsweise dem Bundes-
rat und der FINMA für ihre Regulie-
rungen klarere Vorgaben über Inhal-
te und Grenzen machen. Sozusagen 
«Chef» der Regulierung muss das 
demokratisch gewählte Parlament 
sein, nicht die Behörden – also Bun-
desrat und FINMA. Inhaltlich wün-
sche ich mir zudem, dass bei den 
Regulierungen in Zukunft klarer dif-
ferenziert wird, ob es um Grossins-
titute oder um Finanz-KMU geht; es 
ist falsch, alles über den gleichen 
Leist zu schlagen. Bei den Finanz-
KMU genügt in aller Regel eine «Re-
gulierung light» – wie generell im 
KMU-Bereich.

«BEI DEN RUND-
SCHREIBEN DER  

FINMA BESTEHEN  
KLARE RECHTS-

STAATLICHE DEFIZITE.»

Welche Risiken bestehen, wenn 
man jetzt nichts unternimmt und 
die FINMA ihren Auftrag immer 
weiter ausdehnt?
Die FINMA hat erkannt, dass es  
Regulierungsprobleme in ihrem  
Bereich gibt und reduzierte ihre re-
gulatorischen Aktivitäten bereits. 
Trotzdem müssen im Rechtsstaat 
Schweiz das Parlament und der Bun-
desrat handeln. Wenn keine Ände-
rungen vorgenommen werden, be-
fürchte ich, dass in Zukunft die  
Regulierungen der FINMA weiter zu-
nehmen werden, was sich über kurz 
oder lang zum ernsten Problem für 
den Finanzplatz entwickeln würde.

 Interview: Gerhard Enggist

Peter V. Kunz (53) ist Dekan der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
an der Universität Bern, geschäfts-
führender Direktor am Institut für 
Wirtschaftsrecht und Ordinarius für 
Wirtschaftsrecht und für Rechtsver-
gleichung.
1991 erlangte er das Patent als ber-
nischer Fürsprecher (Rechtsanwalt); 
1996 schloss er am Georgetown Uni-
versity Law Center in Washington, 
D. C. mit dem Master of Law ab. 

ZUR PERSON

«Der Bundesrat und das Parlament müssen der FINMA klare Gren-
zen setzen», sagt der Berner Wirtschaftsprofessor Peter V. Kunz. 
 Bild: zVg

Musterschülertum 
schadet den KMU

Der Finanzplatz Schweiz glänzt durch Diversi-
tät: Unterschiedliche Geschäftsmodelle, unter-
schiedliche Grössen und Firmen mit unter-
schiedlichen Märkten im In- und Ausland ko-
operieren miteinander und konkurrenzieren 
einander. Doch die Schweiz stand kurz davor, 
diese Diversität abzuschaffen. Als im Jahr 2014 
das Doppelpaket «Finanzdienstleistungsgesetz 
Fidleg/Finanzinstitutsgesetz Finig» lanciert 
wurde, sah es schwarz aus. Die darin enthal-
tenen Regulierungen waren so massiv, dass 
selbst der Bundesrat in seiner Abschätzung der 
Regulierungskosten zugeben musste: Etwa die 
Hälfte der Finanz-KMU würde das Paket nicht 
stemmen können. 

Das Paket war schlicht unverhältnismässig. 
Kundinnen und Kunden, die nichts von Finanz-
geschäften wissen, hätten demnach nicht  
beraten werden  dürfen. Gerade jene also, die 
am meisten Beratung brauchen, sollten von der 
Beratung ausgeschlossen werden. Zusätzliche 
Probleme waren Beweislastumkehr, kuriose 
Haftungsregeln und ein völlig eigenständiges 
Finanzzivilverfahren. 

Als ein Jahr später die Botschaft des Geset-
zes ans Parlament ging, wurde schon vieles 
bereinigt. Doch die Regulierungskosten betru-
gen immer noch um die 500 Millionen Franken 
pro Jahr. KMU waren immer noch gefährdet. 
Deshalb unterbreitete eine breite Allianz unter 
der Führung des sgv einen Gegenvorschlag: 
Die Ziele des Bunderates wären mit gezielten 
Anpassungen des Bankengesetzes und mit der 
Einführung eines Vermögensverwaltungsgeset-
zes zu erreichen. Der Kundenschutz könnte in 
bestehenden Gesetzen verankert werden. 

Auch das Parlament handelte. Der Ständerat 
nahm sich das Finig vor. Die kleine Kammer 
setzte den Gegenvorschlag des sgv weitgehend 
um. Und der Nationalrat folgte dem sgv und 
seinen Mitgliedern in Sachen Fidleg. Gemäss 
Vorschlag sgv wurden darin die bereits  
bestehenden oder praktizierten Vorschriften 
verankert.

Ganz wichtig: In der vom Parlament korrigier-
ten Version des Fidleg/Finig werden keine Kun-
den aus der Finanzdienstleistung ausgeschlos-
sen, es werden keine KMU aus dem Markt  
gedrängt, und es gibt auch keine Beweislast-
umkehr. Aber machen wir uns nichts vor: Es 
entstehen trotzdem um die 100 Millionen Fran-
ken Regulierungskosten im Jahr.

Spätestens hier stellt sich die Frage nach dem 
Ziel von Fidleg/Finig. Warum wollte der Bun-
desrat dieses Gesetzespaket unbedingt lancie-
ren, auch wenn es keine Probleme im Schwei-
zer Finanzplatz gab? Die Antwort ist (leider) 
einfach: um die Äquivalenz zur EU sicherzu-
stellen.

Doch zum Zeitpunkt, da der Bundesrat Fidleg/
Finig vorschlug, gab es noch gar keine EU- 
Regulierung! Die entsprechende Richtlinie war 
noch in Erarbeitung und ist heute erst in  
Beratung. Trotzdem setzte sie die Schweiz im 
Alleingang um.

Die Alleingänge des Musterschülers Schweiz 
bereiten vor allem der Schweiz selber Proble-
me. Der Bundesrat war sogar bereit, KMU  
dafür zu opfern. So etwas darf nicht (wieder) 
vorkommen.

Die Botschaft lautet also: Musterschülertum 
und Alleingänge schaden der Schweiz – und 
ganz besonders den KMU.

Nationalrat 
Hans-Ulrich Bigler, 
Direktor Schweizerischer 
Gewerbeverband sgv
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